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Hauptversammlung der LS telcom AG am 10. März 2022 

 

 Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der LS telcom AG 

 Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 12 der Satzung der LS telcom AG geregelt und besteht 

aus einer fixen Vergütung, der Erstattung nachgewiesener Fahrtkosten und sonstiger Auslagen sowie der 

Einbeziehung in eine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D & O-Versicherung) unter Prämien-

übernahme durch die LS telcom AG. 

 Die konkrete Höhe der Fixvergütung bemisst sich nach der Funktion des jeweiligen Mitglieds im Aufsichtsrat als 

Vorsitzender bzw. als einfaches Mitglied. 

 Grundzüge des Vergütungssystems: 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der LS telcom AG wird nach Maßgabe des Aktiengesetzes 

festgesetzt und ist auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ausgelegt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen und der Übernahme der Prämien 

für eine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung (D & O-Versicherung) eine feste jährliche Festvergütung 

von künftig 22.500,00 € jährlich. 

Für die Übernahme der mit der Position verbundenen zusätzlichen Verantwortung und Arbeitsbelastung erhält 

der Vorsitzende die doppelte Vergütung, also einen Betrag von 45.000,00 € jährlich. 

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während des vollen Geschäftsjahres angehört haben, 

erhalten die Vergütung für das Geschäftsjahr, in welchem sie eintreten oder ausscheiden, zeitanteilig. 

Bei der Gesellschaft besteht eine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung, in die auch die Mitglieder des 

Aufsichtsrats einbezogen sind. Die Versicherungsprämien hierfür werden von der Gesellschaft getragen. Diese 

Versicherung sieht für die Aufsichtsratsmitglieder keinen Selbstbehalt vor. 


